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rungen aus Utah, Nevada und 

anderen gegen nationale Ein-

flussnahme geklagt, um den 

Bann zu brechen. Schließlich 

liegen heißbegehrte Uranvor-

kommen in dieser Gegend. 

Arizonas Handelskammer ist 

ebenfalls gegen einen Bann 

und steht damit an der Seite 

der gut organisierten und fi-

nanzierten National Mining 

Association. 

Eine Gerichtsentscheidung da-

zu wird voraussichtlich Ende 

des Jahres zu erwarten sein. 

Es liegt aber auch in der Hand 

des neuen Präsidenten oder der 

neuen Präsidentin der USA, 

den Bann aufzuheben, solange 

der Grand Canyon kein Na-

tionales Kulturerbe ist. 

Kanada 

Das Uran-Moratorium, das die 

Regierung Québecs 2013 ver-

hängt hatte, wird von der ka-

nadischen Atomsicherheits-

kommission kritisiert. 

Bei einer Umweltanhörung 

„BAPE“ hatten ein Jahr lang 

alle Seiten ihre Ansichten zu 

einem möglichen Uranberg-

bau in Québec darlegen kön-

nen. Vorangegangen waren 

Explorationen in der kanadi-

schen Provinz, welche auf er-

heblichen Widerstand sowohl 

seitens der indigenen Bevöl-

kerung als auch von Umwelt-

schützerInnen stießen, die sich 

als „Québec sans / without 

Uranium“ zusammengeschlos-

sen hatten. Die Proteste waren 

ausschlaggebend für das Mo-

ratorium sowie für die Schlie-

ßung des letzten Atomkraft-

werks in der Provinz. 

Aufgrund einer Klage einer 

Uranfirma berief die Québecer 

Regierung den Umweltanhö-

rungsausschuss BAPE. Dieser 

empfahl der Regierung, Uran-

bergbau in Québec nicht zu 

erlauben, weil er zu viele Ge-

sundheits- und Umweltrisiken 

berge. 

Die eigentlich als neutrale 

Kontrollinstanz für Atom-

kraftwerks- und Uran-Berg-

werkebetreiber eingerichtete 

Atomsicherheitskommission 

(CNSC) stellte sich nun auf 

die Seite der Uranunterneh-

men und griff die Empfehlun-

gen des BAPE-Ausschusses 

massiv an. 

Es bleibt abzuwarten, wie die 

Regierung von Québec auf 

diese unbotmäßige Einmi-

schung reagiert. Allerdings 

erhalten die kanadischen Pro-

vinzen British Columbia und 

Nova Scotia seit vielen Jahren 

unangefochten Moratorien für 

Uranbergbau aufrecht. 

Quelle: uranium-network.org, Rund-

brief 1/2016 v. 3.4.2016. 

Details zu den diversen unterstüt-

zenswerten Initiativen der Orga-

nisation finden sich auf deren 

Website  

www.uranium-network.org   

Es gibt immer wieder Versu-

che, Grenzwerte im Strahlen-

schutz heraufzusetzen. 

Am 16. Juni 2015 lud die 

Atomaufsicht der USA, die 

Nuclear Regulatory Commis-

sion (NRC), die Öffentlichkeit 

zur Stellungnahme zu drei bei 

ihr eingegangenen Petitionen 

ein, die nicht nur darauf ab-

zielten, die zulässigen Dosen 

bedeutend zu erhöhen, son-

dern auch die theoretische 

Grundlage des bisherigen 

Strahlenschutzes zu verwer-

fen. [1] Diese Grundlage ist 

das Linear-No-Threshold-

Modell (LNT), dem zufolge 

jede Strahlendosis, selbst die 

Kleinste, das Potential für Ge-

sundheitsschäden mit sich 

bringt.  

Die Reihe der Petenten wurde 

eröffnet von Dr. Carol S. 

Marcus, Professorin für Ra-

dioonkologie, Nuklearmedizin 

und Radiologie an der David 

Geffen School of Medicine 

der University of California, 

Los Angeles, die von 1990 bis 

1994 auch Mitglied einer be-

ratenden Kommission der 

NRC zur Anwendung von 

Radio-Isotopen in der Medizin 

gewesen war. Dr. Marcus ver-

langte, die Strahlenschutzbe-

stimmungen des Code of Fe-

deral Regulations, Teil 10, 

Abschnitt 20, „stark zu verein-

fachen und zu verändern“. 

Insbesondere sollten  

(1) die zulässigen Dosen für 

strahlenexponierte Beschäftig-

te unverändert bleiben, und es 

sollten bei chronischer Strah-

lenexposition bis zu 100 Mil-

lisievert (mSv) (10 rem) Ef-

fektivdosis pro Jahr erlaubt 

sein, 

(2) die Grundsätze des 

ALARA (as low as reasonably 

achievable – so gering wie 

vernünftigerweise zu errei-

chen) gänzlich aus den Strah-

lenschutzbestimmungen ge-

strichen werden, 

(3) die Dosen für die Allge-

meinheit auf die zulässigen 

Dosen für strahlenexponierte 

Beschäftigte heraufgesetzt 

werden, sowie 

(4) besondere Dosisgrenzen 

für Schwangere, Embryonen, 

Föten   und   Kinder  unter  18 

Jahren abgeschafft werden. 

Wie Dr. Marcus begründet 

auch der Medizinphysiker 

Mark L. Miller seine in die-

selbe Richtung zielende Peti-

tion damit, der LNT-„Hypo-

these“ fehle seit jeher eine 

wissenschaftlich valide Basis. 

Darüber hinaus verursache die 

Befolgung von Strahlenschutz-

regeln nach dem LNT-Modell 

enorme Kosten. Beide Peten-

ten sind der Auffassung, es 

habe keinen Sinn, Strahlendo-

sen (weiter) zu reduzieren, da 

Strahlung in niedrigen Dosen 

nicht nur harmlos, sondern 

möglicherweise hormetisch 

[von positiver Wirkung] sei. 

Miller ergänzt, daß niedrige 

Grenzwerte für die Allge-

meinbevölkerung zur „Radio-

phobie“ beitrügen und sie ver-

festigten. 

Dr. Mohan Doss, stellvertre-

tend für „Scientists for Accu-

rate Radiation Information“, 

bekundet seine Unterstützung 

für Dr. Marcus’ Position und 

ergänzt, daß die Zugrundele-

gung des LNT-Modells die 

Forschung zur Nützlichkeit 

kleiner Strahlendosen bei Al-

terserkrankungen wie Krebs, 

Alzheimer, Parkinson und an-

deren bisher behindert habe. 

Die vorgeschlagenen Ände-

rungen seien dringlich, denn 

„jeder zukünftig mögliche Un-

fall in den Vereinigten Staa-

ten, bei dem radioaktive Sub-

stanzen freigesetzt werden, 

würde wahrscheinlich wegen 

der durch das LNT-Modell 

geschürten Krebsangst zu pa-

nikartigen Evakuierungen füh-

ren, die, wie in Fukushima ge-

schehen, Todesfälle und wirt-

schaftliche Schäden mit sich 

bringen“. Wie Doss weiter 

ausführt, würde „die Aner-

kennung einer [unschädlichen] 

Schwellendosis durch die 

NRC solche panikartigen 

Evakuierungen mitsamt den 

Todesfällen und Wirtschafts-

schäden unnötig machen.“ 

Der britische Strahlenbiologe 

Dr. Ian Fairlie ist der öffentli-

chen Einladung nachgekom-

men, die Petitionen zu kom-

mentieren. [2] Fairlie argu-

mentiert, es gebe zwar einige 

Studien, die anhand von Zell- 

und Tierversuchen zeigten, 

daß die Schäden durch größe-

re Strahlendosen geringer aus-

fallen, wenn dem Versuchsob-

jekt vorher kleinste Strahlen-

dosen zugefügt wurden, als 

wenn dies nicht geschah. An-

dere Studien, die u. a. mit an-

deren Dosen oder Zeiträumen 

arbeiteten, hätten diese Wir-

kung aber nicht zeigen kön-

nen. Hormetische Wirkungen 

seien zwar theoretisch und in 

Analogie zu einigen chemi-

schen und pharmakologischen 

Strahlenfolgen 
 

Hormesis-Ideologen wollen 
100 Millisievert pro Jahr erlauben 
 
Wissenschaftliche Belege sprechen dagegen 
 

http://www.uranium-network.org/
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Substanzen nicht ganz auszu-

schließen, so Fairlie, hätten 

aber für den Strahlenschutz 

keinerlei Relevanz. Zudem 

fehlten epidemiologische Be-

lege für Menschen. 

Im Gegensatz dazu seien die 

Belege für die Gültigkeit des 

LNT-Modells zahlreich und 

überzeugend, und zwar auch 

für sehr niedrige Dosen bis 

herunter auf das Niveau der 

sogenannten Hintergrundstrah-

lung, die Fairlie mit etwa 3 

Millisievert pro Jahr (mSv/a, 

davon 1 mSv externe Gamma-

strahlung) angibt.  

Fairlie umreißt die Studie von 

Leuraud et al. (2015) [3] an 

dosimetrisch überwachten be-

ruflich strahlenexponierten Ar-

beitern; die Studie zeigt ihr 

Risiko, an Leukämie oder 

Lymphomen zu sterben, in li-

nearer Abhängigkeit von der 

Strahlendosis bis herunter zu 

einer durchschnittlichen Be-

lastung von 1,1 Milligray 

(mGy) pro Jahr. Die Arbeit 

wurde unter anderem von 

mehreren US-Bundesbehör-

den finanziert, auch unter den 

Autoren sind Mitarbeiter von 

amerikanischen medizinischen 

Forschungseinrichtungen. 

Als weiteres Beispiel führt 

Fairlie die Studie von Za-

blotska et al. (2012) [4] zu 

110.000 Aufräumarbeitern der 

Katastrophe von Tschernobyl 

an. Auch diese Studie zeigt 

den linearen Anstieg des Risi-

kos – auch unter 100 Millisie-

vert, wie Fairlie betont. 

Des weiteren zeigt eine Fall-

Kontrollstudie zur Frage, ob 

Leukämie bei Kindern in 

Großbritanien mit der Hinter-

grundstrahlung zusammen-

hängt, sogar eine leichte Sup-

ralinearität – d.h., der Effekt 

ist stärker als nach dem LNT-

Modell zu erwarten gewesen 

wäre. Die von Fairlie reprodu-

zierte Graphik zeigt den An-

stieg des Risikos für den Be-

reich zwischen etwa 1 und 15 

Milligray kumulierte Kno-

chenmarksdosis aus Gamma-

Umgebungsstrahlung (Kendall 

et. al 2012) [5]. 

Auch die Auswertungen der 

Register von beruflich Strah-

lenexponierten aus Großbri-

tannien (11.000 Krebserkran-

kungen, 8.000 Krebstodesfälle 

unter 175.000 ‚radiation wor-

kers’ mit einer durchschnittli-

chen kumulierten Dosis von 

25 mSv über einen Beobach-

tungszeitraum von durch-

schnittlich 22 Jahren) und den 

USA (BEIR VII) zeigen linea-

re Dosis-Wirkungsbeziehun-

gen, wie Fairlie darlegt. 

Die Behauptung, unter 100 

mSv seien keine gesundheitli-

chen Auswirkungen erkenn-

bar, wird von Befürwortern 

der Hormesis wie den Peten-

ten bei der NRC gerne vorge-

bracht, ist aber falsch. Fairlie 

verweist auf seine eigene Zu-

sammenstellung [6] von Stu-

dien, die das Gegenteil bewei-

sen. 

Das LNT-Modell hat auch ra-

diobiologische Plausibilität 

für sich, wie Fairlie in Anleh-

nung an Brenner et al. (2003) 

[7] darlegt. In dieser Arbeit 

geht es allerdings um durch 

Röntgenstrahlung zugefügte 

Organdosen. Eine Organdosis 

von 10 mGy durch diagnosti-

sches Röntgen ist mit einer 

Erhöhung des Krebsrisikos 

verbunden, wie epidemiolo-

gisch erwiesen. Bei einer sol-

chen Bestrahlung werden die 

bestrahlten Zellkerne von ei-

ner oder höchstens einigen 

wenigen, physisch voneinan-

der entfernten Elektronenspu-

ren durchquert. Wegen dieser 

physischen Entfernung er-

scheint es unwahrscheinlich, 

daß die wenigen Elektronen-

spuren DNA-Schäden ge-

meinsam oder zusammenwir-

kend hervorrufen. Sie werden 

je einzeln wirken und auf die-

se Weise stochastischen Scha-

den und in der Folge Zellver-

änderungen erzeugen. 

Setzt man nun die Dosis um 

beispielsweise den Faktor 10 

herunter, bedeutet das propor-

tional weniger Elektronenspu-

ren und weniger getroffene 

Zellen. Diese wenigeren Zel-

len sind aber denselben Schä-

den durch Elektronen ausge-

setzt und durchlaufen diesel-

ben radiobiologischen Prozes-

se wie bei 10 mGy. Die An-

zahl beschädigter Zellen um 

den Faktor 10 zu vermindern, 

würde auch die biologische 

Reaktion um den Faktor 10 

vermindern, die Reaktion so-

mit linear mit der Dosis ab-

nehmen. Man würde kaum 

annehmen, daß bei 1 mGy 

qualitativ andere biologische 

Prozesse wirksam sind als bei 

10 mGy und umgekehrt. 

In der Realität, so Fairlie wei-

ter, basieren die meisten Be-

griffe, die im Strahlenschutz 

verwendet werden, auf der 

LNT-Theorie. Das gilt zum 

Beispiel für den Begriff der 

absorbierten Dosis, der Effek-

tivdosis, die Dosiskoeffizien-

ten (Sievert/Becquerel eines 

Radionuklids), die Bildung 

von Durchschnittsdosen für 

ein Organ oder Gewebe, die 

Addition von Dosen verschie-

dener Organe sowie die Addi-

tion über einen Zeitraum. 

LNT erlaubt auch die Festset-

zung von Jahresdosen und de-

ren Überprüfung und Optimie-

rung, Risikoabschätzung, in-

dividuelle Dosimetrie, Kollek-

tivdosen und Strahlenregister 

über lange Zeiträume. Ohne 

LNT gäbe es die gegenwärtig 

vorhandenen Strahlenschutz-

systeme vermutlich nicht, 

meint Fairlie. Das solle aber 

nicht heißen, daß LNT 

verwendet werde, weil es 

praktisch sei. LNT sei in Ge-

brauch, weil die wissenschaft-

liche Evidenz dafür umfas-

send, zusammenhängend und 

zwingend sei. 

In der Auseinandersetzung mit 

Anhängern der Hormesis-

Theorie spielt der Begriff der 

„statistischen Signifikanz“ ei-

ne Rolle. Fairlie zufolge wür-

den Studien oft abgetan, weil 

sie „kein signifikant erhöhtes 

Risiko“ bei kleinen Dosen 

zeigten, oder überzufällige Ri-

siken „nicht signifikant“ bei 

niedrigen Dosen seien und 

ähnliche Wendungen mehr. 

Das Wort sei irreführend, 

denn es könne so aufgefaßt 

werden, als wäre beispielswei-

se eine Zunahme von Erkran-

kungen „unbedeutend“ oder 

die Erkenntnisse einer Unter-

suchung „irrelevant“. 

Als Fachbegriff der Statistik 

wird das Wort ,signifikant’ 

gebraucht, um anzugeben, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit 

eine beobachtete Erscheinung 

zufällig sein kann. In epide-

miologischen Studien ist eine 

Wahrscheinlichkeit von 5 Pro-

zent der konventionelle Stan-

dard für Signifikanz (p = 5% 

= 0,05) verabredet worden. 

Setzt man die Grenze auf 10 

Prozent herauf, werden vorher 

„nicht signifikante“ Ergebnis-

se unter Umständen „signifi-

kant“. Umgekehrt kann aus 

nicht-signifikanten Ergebnis-

sen fälschlich gefolgert wer-

den, den untersuchten Zusam-

menhang gebe es überhaupt 

nicht (Null-Hypothese). Be-

funde aus Gründen der Sta-

tistik zu verwerfen, kann also 

dazu führen, reale Risiken 

nicht wahrzunehmen. 

Zusammenfassend fordert 

Fairlie die amerikanische Re-

gulierungsbehörde auf, die Pe-

titionen nicht zu beachten und 

erst recht nicht als Begrün-

dung für die Aufweichung 

von Strahlenschutznormen zu 

verwenden. Die Petitionen ba-

sierten auf vorgefaßten Urtei-

len, ja sogar auf Ideologie, 

statt auf wissenschaftlicher 

Evidenz – diese weise in die 

entgegengesetzte Richtung. 

A.H. 
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Atommüll 
 

Wächterrolle 
oder Beschwer-
destelle 
 
Parteienvorstoß in 
Sachen Endlagersuche 
 
Was passiert, wenn die Endla-

gerkommission ihre Empfeh-

lungen dem Bundestag vorge-

legt hat und allein wieder die 

politischen Parteien am Drü-

cker sind? Diese Frage hatte 

die Bürgerinitiative Umwelt-

schutz Lüchow-Dannenberg 

e.V. (BI) bereits auf ihrer 

Fachtagung zur Endlagersuche 

Ende Januar 2016 aufgewor-

fen. Inzwischen hat die Politik 

reagiert: Die vier zuständigen 

Berichterstatter Steffen Kanitz 

(CDU), Matthias Miersch (SPD), 

Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) 

und Hubertus Zdebel (Linke) 

setzen sich für ein gesell-

schaftliches Begleitgremium 

ein, damit zwischen Abgabe 

der Kommissions-Empfehlun-

gen bis zur möglichen Aus-

wahl obertägig zu erkundender 

Regionen kein „schwarzes 

Loch“ entstehe. 

Für die Bürgerinitiative Um-

weltschutz Lüchow-Dannen-

berg e.V. (BI) ist das ein 

Schritt in die richtige Rich-

tung. Aber der vorgelegte Ge-

setzentwurf werfe doch eine 

Reihe grundsätzlicher Fragen 

auf. 

Das Gremium soll aus neun 

Mitgliedern bestehen, die vom 

Bundestagspräsidenten beru-

fen werden. Drei sollen vom 

Bundestag, drei vom Bundes-

rat vorgeschlagen werden. Es 

sollen Personen sein, die „ge-

sellschaftlich hohes Ansehen 

genießen“. Daneben sollen 

zwei Bürger oder Bürgerinnen 

nach dem Zufallsprinzip aus-

gewählt werden. Und ein Ver-

treter oder eine Vertreterin der 

jungen Generation soll durch 

„ein Bewerbungs- und an-

schließendes Losverfahren“ 

bestimmt werden. 

„Der Gesetzentwurf ist mit 

heißer Nadel gestrickt worden. 

Man muss schon mit dem 

Thema vertraut sein, um auf 

Augenhöhe mitdiskutieren 

und intervenieren zu können. 

Der Zufallsgenerator bei der 

Personenauswahl ist absurd. 

Viel unklarer aber ist, welche 

Rechte dieses nationale Be-

gleitgremium hat. Wenn es ei-

ne bloße Beschwerdestelle ist, 

ohne die Möglichkeit, tatsäch-

lich Einfluss auf das Verfah-

ren zu nehmen, dann ist das 

für die Katz“, so BI-Sprecher 

Wolfgang Ehmke. 

Eine offene gesellschaftliche 

Debatte, wie mit den nuklea-

ren Hinterlassenschaften des 

Atomzeitalters umgegangen 

wird, könne ein solches Be-

gleitgremium nicht ersetzen. 

Die BI: „Wenn erst 2022 das 

letzte Atomkraftwerk vom 

Netz gehen soll und zugleich 

in Lingen die Brennelemente-

fabrik und in Gronau die 

Urananreicherungsanlage oh-

ne Befristung im Betrieb blei-

ben, dann ist das eine schwere 

Hypothek.“ 

„Vorsicht vor Wächtern“ 

Hans Peter Bull, 79, em. Pro-

fessor für Öffentliches Recht 

an der Universität Hamburg, 

erster Bundesbeauftragter für 

den Datenschutz und von 

1988 bis 1995 Innenminister 

von Schleswig-Holstein, warnt 

dagegen unter der Überschrift 

„Vorsicht vor Wächtern“ in 

der Süddeutschen Zeitung vor 

solch einem Gremium. [1] Die 

Suche nach dem Standort für 

ein Atommüll-Endlager sei 

Sache des Parlaments, nicht 

von Expertenräten. 

Der Begriff „Wächterrat“, so 

Bull, tauche tatsächlich in den 

Papieren der Kommission auf. 

In Iran sei dieses Gremium die 

oberste Kontrollinstanz; sie 

soll die Herrschaft der Geistli-

chen über alle Staatsorgane 

(einschließlich des Parla-

ments) sichern. In unsere de-

mokratische, gewaltenteilende 

Verfassung passen aber kein 

religiöses Wächtergremium 

und auch kein säkularisierter 

Kontrollrat. Es gebe keine rei-

ne Lehre, die auf diese Weise 

verteidigt werden könnte, und 

keine Geistlichen, die sie de-

finieren könnten, so Bull. 

Die ganze Konstruktion diene 

offensichtlich nur dazu, das 

große Bedürfnis gesellschaft-

licher Gruppen, sowohl das 

Gesetzgebungsverfahren als 

auch den Aufbau behördlicher 

Strukturen von Anfang an zu 

begleiten und die Gewissheit 

zu haben, dass es so etwas wie 

ein Wächtergremium gibt. 

Dieses Bedürfnis sei zwar ver-

ständlich, meint Bull, aber mit 

der Verfassung nicht verein-

bar. Die gesellschaftlichen 

Gruppen, das seien vor allem 

die Umweltverbände, aber 

vielleicht seien auch die Lob-

byisten der Industrie mitge-

meint. Diese hätten zahlreiche 

Möglichkeiten, ihre Erkennt-

nisse, Meinungen und Forde-

rungen einzubringen und fän-

den damit Beachtung. Freilich 

verstünden einige Verbände 

die Öffentlichkeitsbeteiligung 

so, dass nur ihre Vorstellun-

gen umgesetzt werden. Ge-

genüber dem gewählten Par-

lament und den zuständigen 

Behörden zeigten einige die-

ser Öffentlichkeitsvertreter ge-

radezu Verachtung, viele zu-

mindest extremes Misstrauen. 

Das werde zwar in der Be-

gründung des Vorschlags ka-

schiert, wenn es heiße, dass 

die Standortsuche „nur erfolg-

reich“ sein werde, „wenn ein 

gesellschaftlicher Konsens er-

reicht werden kann“. Für die 

„umfassende gesellschaftliche 

Beteiligung“ sei eine „gegen-

über Behörden, Parlament und 

direkt beteiligten Unterneh-

men und Experteneinrichtun-

gen unabhängige gesellschaft-

liche Instanz“ von „besonde-

rer Bedeutung“, „die über dem 

Verfahren steht und sich durch 

Neutralität und Fachwissen 

auszeichnet sowie Wissens- 

und Vertrauenskontinuität ver- 

mittelt“. 

Diese Formulierungen, so 

Bull, ließen aufhorchen, die 

Sehnsucht nach einer „über 

dem Verfahren stehenden“ In-

stanz deute auf eine innere 

Distanz der Autoren zur 

Rechts- und Verfassungsord-

nung unseres Staates hin. Die-

ser Wächterrat sei  überflüssig 

und passe nicht in die Gewal-

tenteilung, wie sie die Verfas-

sung vorsieht, schreibt Bull. 

Er sei als Kontrollinstanz (ne-

ben Gerichten und Rech-

nungshöfen) zwischen den 

Gewalten angesiedelt, ohne 

ausreichende Legitimation, oh-

ne klar abgegrenzte Befugnis-

se. Man könne ihn als inter-

venierende oder gleich als 

störende Gewalt bezeichnen. 

Der Vorschlag beruhe auf der 

Illusion, dass ein Standort für 

ein Atommüll-Endlager nur 

im Einvernehmen aller Betei-

ligten beschlossen werden kön-

ne. Die Entscheidung könne 

keine „gesellschaftliche“, son-
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